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KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Brüssel, den 23.06.2005

SG-Greffe(2005) D/202751

an die anmeldende Partei

Sehr geehrte Damen und Herren!

Betrifft : Fall Nr. COMP/M.3754 � Strabag / Dywidag
Anmeldung vom 29.04.2005 gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 139/2004 des Rates (EG-Fusionskontrollverordnung)1

1. Am 29.04.2005 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4
der EG-Fusionskontrollverordnung bei der Kommission eingegangen. Danach ist
Folgendes beabsichtigt: Das österreichische Unternehmen Bauholding Strabag SE
(�Strabag�), das von Dr. Hans Peter Haselsteiner kontrolliert wird, erwirbt im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der EG-Fusioonskontrollverordnung die Kontrolle
über die Gesamtheit der Unternehmen Dywidag Holding GmbH (�Dywidag Holding�,
Deutschland), Dywidag International GmbH (�DIG�, Deutschland), Dyckerhoff &
Widmann Ges.m.b.H. (�Dyckerhoff & Widmann�, Österreich) und RIB GmbH
(�RIB�, Deutschland) durch Kauf von Anteilsrechten.

2. Nach Prüfung der Anmeldung hat die Kommission festgestellt, dass das
angemeldete Vorhaben in den Anwendungsbereich der EG-
Fusionskontrollverordnung fällt und hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt und dem EWR-Abkommen keinen Anlass zu ernsthaften
Bedenken gibt.

I. DIE PARTEIEN

3. Strabag ist ein weltweit tätiges Bauunternehmen mit Sitz in Österreich, das in allen
Bereichen des Baugewerbes, insbesondere im Hochbau, Ingenieurbau sowie
Straßen- und sonstigen Tiefbau tätig ist. Darüber hinaus werden baunahe
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Tätigkeiten, z.B. die Projektentwicklung, angeboten. Der geographische
Schwerpunkt der Strabag liegt in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

4. Dywidag Holding, DIG, Dyckerhoff & Widmann und RIB (zusammen auch �die
Zielgesellschaften�) sind Teil der Walter Bau-AG i.I. (Walter Bau), über die am
1. April 2005 das endgültige Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Walter Bau ist
ein international tätiges Bauunternehmen mit Sitz in Deutschland, das in den
Bereichen Schlüsselfertigbau, Ingenieurbau und Verkehrswegebau tätig ist.
Daneben bietet Walter Bau zahlreiche baunahe Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Planung, Finanzierung, Projektentwicklung, Beteiligung an Betreibermodellen bis
hin zum Gebäudemanagement an, die allerdings von dem
Zusammenschlussvorhaben nicht betroffen sind.

II. DAS VORHABEN

5. Strabag beabsichtigt, Teile des Geschäfts der Walter Bau zu übernehmen. Zu
diesem Zweck sollen 100% der Anteile der neu gegründeten Dywidag Holding, der
DIG sowie der RIB erworben werden. Dywidag Holding fungiert als
Dachgesellschaft für die beiden operativen Kerngesellschaften Dywidag
Schlüsselfertig- und Ingenieurbau GmbH (Dywidag SFI) und Walter Heilit
Verkehrswegebau GmbH (Walter Heilit). In der Dywidag SFI sollen Teile des
deutschen operativen Geschäfts der Walter Bau fortgeführt werden. Hierzu sollen
zahlreiche laufende Bauprojekte der Walter Bau in den Bereichen Hochbau und
Ingenieurbau in diese Gesellschaft eingebracht werden. Walter Heilit ist
insbesondere im Tiefbau tätig. In der DIG ist das internationale Geschäft2 der
Walter Bau zusammengefasst. Die RIB soll einige laufende Bauprojekte der Niklas
GmbH im Brückenbau übernehmen.

6. Außerdem beabsichtigt die Strabag, aus der Walter Bau Gruppe die österreichische
Dyckerhoff & Widmann zu erwerben, die im Hochbau, Ingenieurbau und Tiefbau
tätig ist.

7. Zum Zwecke des Erwerbs der Anteile an den genannten Gesellschaften (außer der
RIB) haben Strabag und der vorläufige Insolvenzverwalter der Walter Bau am 14.
Februar 2005 einen Kauf- und Übertragungsvertrag unterzeichnet. Ferner haben am
14./15. Februar 2005 Dywidag SFI und der vorläufige Insolvenzverwalter der
Walter Bau einen Einbringungsvertrag unterzeichnet, in dem die Übertragung von
laufenden Bauprojekten auf die Dywidag SFI geregelt wird. Der
Gläubigerausschuss hat dem Vorhaben am 6. April 2005 vorbehaltlos zugestimmt.
Der Erwerb der RIB wurde am 19. Mai 2005 vertraglich vereinbart.

III. ZUSAMMENSCHLUSS

8. Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Erwerb der alleinigen Kontrolle von
Strabag an den Zielgesellschaften und somit um einen Zusammenschluss im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der EG-Fusionskontrollverordnung.

                                                

2 Die Bautätigkeit beschränkt sich auf Staaten außerhalb des EWR.
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IV. GEMEINSCHAFTSWEITE BEDEUTUNG

9. Die beteiligten Unternehmen erzielen einen weltweiten Gesamtumsatz von mehr als
5 Mrd. EUR3. Strabag und die zu übernehmenden Projekte der Zielgesellschaften
erwirtschaften einen gemeinschaftsweiten Gesamtumsatz von jeweils mehr als 250
Mio. EUR, erzielen jedoch nicht mehr als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten
Gesamtumsatzes in ein und demselben Mitgliedstaat. Der angemeldete
Zusammenschluss hat daher gemeinschaftsweite Bedeutung.

V. VERFAHREN

10. Mit Entscheidung vom 2. März 2005 hat die Kommission eine Freistellung vom
Vollzugsverbot nach Artikel 7 Absatz 3 der EG-Fusionskontrollverordnung erteilt.
Diese Freistellung war antragsgemäß beschränkt auf die Vollzugsmaßnahme der
Mitwirkung an der Geschäftsführung der Dywidag Holding, der Dywidag SFI, der
Walter Heilit und der DIG und berechtigte nicht zur dinglichen Übertragung der
Anteilsrechte an diesen Unternehmen.

11. Am 30 Mai 2005 hat das Bundeskartellamt die Kommission informiert, dass das
Zusammenschlussvorhaben den Wettbewerb auf dem Regionalmarkt Hamburg für
Asphaltmischgut beeinträchtige, und insoweit eine Verweisung nach Artikel 9
Absatz 2 Buchstabe b der EG-Fusionskontrollverordnung beantragt. Mit
Entscheidung vom heutigen Tage hat die Kommission den Fall in dem beantragten
Umfang an das Bundeskartellamt verwiesen.

VI. WETTBEWERBLICHE BEURTEILUNG

A. Sachlich relevante Märkte

12. Im Baugewerbe ist nach der bisherigen Entscheidungspraxis grundsätzlich zwischen
Hochbau und Tiefbau zu unterscheiden4. Der Hochbau kann weiter unterteilt
werden in Wohnungsbau, gewerblichen Hochbau, öffentlichen Hochbau und
Adaptierungen (Gebäudesanierung, Abriss, Renovierung). Im Tiefbau kann eine
weitere Unterteilung vorgenommen werden in Straßenbau, Brückenbau, Tunnelbau
und sonstigen Tiefbau. Im Rahmen der Befragung von Wettbewerbern und
Nachfragern wurde vereinzelt vorgebracht, der Straßenbau sei je nach
Fahrbahnbelag in Asphalt- und Betonstraßenbau zu unterteilen. Allerdings gibt es
Anhaltspunkte für eine Substituierbarkeit auf Nachfrageseite, da bei
Ausschreibungen vielfach sowohl Asphalt- als auch Betondecken zugelassen
werden.

13. Es könnte ferner in Betracht gezogen werden, beim Hochbau nach Auftragsgrößen
zu differenzieren, wobei Großprojekte mit einem Volumen über 25 oder 50 Mio.
EUR einen eigenständigen Markt bilden könnten.

                                                

3 Die Umsatzberechnung erfolgte auf der Grundlage von Artikel 5 (1) der EG-
Fusionskontrollverordnung und der Bekanntmachung der Kommission über die Berechnung des
Umsatzes (ABl. C 66 vom 2.3.1998, S.25).

4 Vgl. M.873 � Bank Austria/Creditanstalt; M.874 � AMEC/SPIE.
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14. Für die Zwecke der vorliegenden Entscheidung ist es nicht notwendig, die
Produktmärkte abschließend zu definieren, da bei keiner möglichen sachlichen
Marktabgrenzung ernste wettbewerbliche Bedenken entstehen.

B. Räumlich relevante Märkte

15. Die räumlichen Märkte im Baugewerbe werden überwiegend national abgegrenzt.
Im Brücken-, Tunnel- und sonstigen Tiefbau käme auch ein europaweiter Markt in
Betracht.

16. Für die Zwecke der vorliegenden Entscheidung ist es nicht notwendig, die
räumlichen Märkte abschließend zu definieren, da auch bei der Annahme nationaler
Märkte keine ernsten wettbewerblichen Bedenken entstehen.

C. Vereinbarkeit mit dem gemeinsamen Markt

17. Die Aktivitäten der Parteien überschneiden sich in Deutschland, Österreich, Polen
und Tschechien.

Deutschland

18. Strabag und Walter Bau gehören nach ihrer Bauleistung zu den fünf größten
Bauunternehmen in Deutschland. Aufgrund der Insolvenz hat Walter Bau jedoch
insbesondere im Hoch- und Ingenieurbau Aufträge verloren. Die über die Dywidag
SFI übernommenen Projekte stellen im Hochbau etwa nur ein Zehntel und im
Ingenieurbau weniger als die Hälfte der entsprechenden Bauleistung der Walter Bau
im Jahr 2003 dar.

19. Der gemeinsame Marktanteil von Strabag und Walter Bau lag im Hochbau
insgesamt in Deutschland im Jahr 2003 unter 5%5. Bei einer weiteren Unterteilung
hätten die Parteien im Wohnungsbau einen Marktanteil von unter 1%, im
gewerblichen und öffentlichen Hochbau unter 10%6.

20. Sofern ein gesonderter Markt für Hochbauprojekte ab einer bestimmten
Auftragsgröße angenommen würde, könnte der Zusammenschluss nicht zu einer
erheblichen Behinderung von wirksamem Wettbewerb führen. In Deutschland
wurden in den Jahren 2003 und 2004 jeweils mindestens 200 Projekte mit einer
Baukostensumme von über 50 Mio. EUR durchgeführt. Strabag hat in den Jahren
2003 und 2004 jeweils nur an [1-5] Bauprojekten mit einer Baukostensumme über
50 Mio. EUR und jeweils an unter 10 Projekten mit einer Baukostensumme über 25
Mio. EUR mitgewirkt. Demgegenüber hat kein von den Zielgesellschaften im
Hochbau übernommenes Projekt ein Auftragsvolumen von über 25 Mio. EUR.

21. Im Straßenbau lag der gemeinsame Marktanteil der Strabag und der Walter Heilit
im Jahr 2003 unter 10%. Würde eine weitere Unterteilung in Asphalt- und

                                                

5 Würde nur das Volumen der in die Dywidag SFI eingebrachten Projekte berücksichtigt, läge der
gemeinsame Marktanteil im Hochbau insgesamt unter 2%.

6 Würde nur das Volumen der in die Dywidag SFI eingebrachten Projekte berücksichtigt, läge der
gemeinsame Marktanteil im Wohnungsbau unter 1% und im gewerblichen und öffentlichen Hochbau
jeweils unter 5%.
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Betonstraßen vorgenommen, bliebe der gemeinsame Marktanteil der Parteien bei
Asphalt unter 10% und bei Beton unter 20%. Mehrere Wettbewerber haben in den
Jahren 2003 oder 2004 Neubauprojekte im Betonstraßenbau akquiriert und
Marktanteile von über 15% erzielt, wie etwa Kirchhoff, Berger Bau, Eurovia und
Becker Bau. Die befragten Nachfrager, die in der Regel Straßenbauleistungen durch
Ausschreibungen vergeben, waren übereinstimmend der Auffassung, dass der
Zusammenschluss die Wettbewerbssituation nicht verschlechtern werde.

22. Im Brücken-, Tunnel- und sonstigen Tiefbau lag der gemeinsame Marktanteil der
Strabag und der Walter Bau im Jahr 2003 bei unter 5%7. Würde eine weitere
Unterteilung vorgenommen, läge der gemeinsame Marktanteil im Brückenbau unter
10% und im Tunnel- und sonstigen Tiefbau jeweils unter 5%.

23. Der Zusammenschluss führt daher auf den Baumärkten in Deutschland nicht zu
wettbewerblichen Bedenken.

Österreich

24. Strabag ist das größte Bauunternehmen in Österreich. Die Zielgesellschaft
Dyckerhoff & Widmann ist in Österreich mit geringen Marktanteilen im Hoch- und
Tiefbau (außer Straßenbau) tätig, während die Walter Heilit im Betonstraßenbau
aktiv ist.

25. Im Hochbau insgesamt hatte die Strabag im Jahr 2003 einen Marktanteil von knapp
10%, der Zuwachs durch Dyckerhoff & Widmann liegt unter 1%. Bei einer weiteren
Unterteilung ergibt sich ein gemeinsamer Marktanteil im Wohnungsbau und bei
Adaptierungen von unter 10%, im gewerblichen und öffentlichen Hochbau von
unter 15%.

26. Sofern ein gesonderter Markt für Hochbauprojekte ab einer bestimmten
Auftragsgröße angenommen würde, könnte der Zusammenschluss nicht zu einer
erheblichen Behinderung von wirksamem Wettbewerb führen. Der Anteil der
Parteien an großen Bauprojekten in Österreich schwankte erheblich. So sind für das
Jahr 2003 nur [1-10] Projekte mit einem Bauvolumen über 50 Mio. EUR bekannt.
An diesen Projekten war Strabag nicht beteiligt, wohl aber Dyckerhoff & Widmann
an [1-5 Projekten]. Im Jahr 2004 war Strabag an [1-5] von [1-10] Projekten
beteiligt, Dyckerhoff & Widmann hat dagegen [�] Zuschlag erhalten. Bei den
Projekten über 25 Mio. Bauvolumen hatte Strabag im Jahr 2003 einen Anteil von
knapp [5-10] % am Gesamtwert und 2004 einen Anteil von [25-35]% am
Gesamtwert. Dyckerhoff & Widmann war im Jahr 2003 an [1-5] Projekten beteiligt,
die einen Anteil am Gesamtvolumen von [15-25]% hatten. Im Jahr 2004 war
Dyckerhoff & Widmann nur an [1-5 Projekte] beteiligt, das einen Anteil am
Gesamtvolumen von [5-10] % hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Dyckerhoff
& Widmann die Bauleistungen jeweils im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften
erbracht hat, so dass der tatsächliche Anteil von Dyckerhoff & Widmann deutlich
unter den angegebenen Prozentwerten liegt. Es gibt in Österreich eine größere Zahl
von Bauunternehmen, die sich zumindest in Arbeitsgemeinschaften an Bauprojekten

                                                

7 Würde nur das Volumen der in die Dywidag SFI eingebrachten Projekte berücksichtigt, ergäbe sich
eine weitere Reduzierung des gemeinsamen Marktanteils.
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mit hohem Auftragsvolumen beteiligen können, wie etwa Porr, Alpine, Swietelsky,
Habau und Fröschl.

27. Im Straßenbau hatte Strabag im Jahr 2003 einen Marktanteil von [�] unter 40%,
Walter Heilit von etwa [0-5] %. Der Marktanteilszuwachs aufgrund des Erwerbs der
Walter Heilit ist demnach auf dem Markt für Straßenbau in Österreich gering. Bei
einer weiteren Unterteilung in Beton- und Asphaltstraßen läge der gemeinsame
Marktanteil der Parteien für Betonstraßen bei 30-35%, wobei etwa 20% der Strabag
und etwa 10% der Walter Heilit zuzuordnen wären.

28. Allerdings arbeitet Walter Heilit seit 1986 ausschließlich in gemeinsamen
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) mit Strabag zusammen. Bei Großprojekten im
Betonstraßenbau fertigt Walter Heilit die Betondecke mit einem Betonfertiger, über
den Strabag in Österreich nicht verfügt, während Strabag den Straßenunterbau
erstellt, für den die Bereitstellung eines Maschinenparks erforderlich ist, den Walter
Heilit in Österreich nicht vorhält. Die Leistungen der Parteien sind daher
komplementär, und Walter Heilit bietet Straßenbauleistungen in Österreich bereits
derzeit nur gemeinsam mit Strabag am Markt an. Dies wurde durch die
Ermittlungen der Kommission bestätigt. Der Zusammenschluss ändert daher die
wettbewerblichen Verhältnisse im Straßenbau in Österreich nicht.

29. Im Brücken-, Tunnel- und sonstigen Tiefbau lag der gemeinsame Marktanteil von
Strabag und Dyckerhoff & Widmann im Jahr 2003 bei unter 15%, wobei die
Zielgesellschaft einen Zuwachs von deutlich unter 1% bringt. Würde eine weitere
Unterteilung vorgenommen, läge der gemeinsame Marktanteil im Brücken- und
Tunnelbau unter 20% und im sonstigen Tiefbau unter 15%.

30. Der Zusammenschluss führt daher auf den Baumärkten in Österreich nicht zu
wettbewerblichen Bedenken.

Tschechien und Polen

31. Die Überschneidungen der Parteien in Polen und Tschechien beschränken sich auf
den Straßenbau. Der gemeinsame Marktanteil der Strabag und der Walter Heilit
liegt in Polen unter 10% und in Tschechien unter 15%.

VI. SCHLUSS

32. Aus diesen Gründen hat die Kommission entschieden, den Zusammenschluß für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt und mit dem EWR-Abkommen zu erklären.
Diese Entscheidung beruht auf Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b der EG-
Fusionskontrollverordnung.

Für die Kommission

(signed)
Neelie KROES
Mitglied der Kommission


